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                   Beschlussseite zu TOP 12 (Personalbedarf im Bereich Steuerung, Fachplanung Wohnungslosenhilfe)  

Beschluss:

 

1. Das Sozialreferat wird beauftragt, die einmalig und dauerhaft erforderlichen 

Haushaltsmittel i. H. v. 210.450 Euro im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei anzumelden. 

 

2. Personalkosten 

Das Sozialreferat wird beauftragt, die Einrichtung von 2,5 Stellen und deren 

Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. 

Das Sozialreferat wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel 

in Höhe von bis zu 203.450 Euro entsprechend der tatsächlichen Besetzung 

der Stellen bei den Ansätzen der Personalauszahlungen im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 beim Kostenstellenbereich SO20356 

anzumelden. 

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen/Beamten 

zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und 

Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 23.000 Euro (40 % des JMB). 

 

3. Sachkosten

Das Sozialreferat wird beauftragt, die ab dem Jahr 2020 einmalig und 

dauerhaft erforderlichen zahlungswirksamen Haushaltsmittel für die 

Arbeitsplatzkosten im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 in Höhe 

von 7.000 Euro zusätzlich anzumelden (Finanzpositionen 4030.650.0000.7 

und 4030.520.0000.3). 

 

4. Die notwendigen zusätzlichen Ressourcenbedarfe hierfür wurden bereits zum 

Eckdatenbeschluss 2020 angemeldet. Die endgültige Entscheidung erfolgt 

durch die Vollversammlung des Stadtrates im Rahmen der Verabschiedung 

des Haushalts 2020. 
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5. Das Sozialreferat wird beauftragt, den Stadtrat bzgl. der strategisch-

konzeptionellen Aufgaben gem. Nr. 2.1.3 des Beschlussvortrages nach Ablauf 

von 3 Jahren nach Stellenbesetzung erneut zu befassen. Die tatsächlich 

erreichten Effekte und Ziele sind darzustellen sowie zu begründen, ob und 

wann ggf. in welchem Umfang die zusätzlichen Stellen dauerhaft benötigt 

werden.

 

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


